
 Den Menschen, die große Eigenschaften besitzen, verzeiht man ihre kleinen Fehler am schwersten 

Marie von Ebner Eschenbach 
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Fotos Dorfbrunnen 
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Gemeindeverwaltung  

H a u p t s t r a s s e  1 0 7  

4 4 1 7  Z i e f e n  

T e l e f o n  0 6 1  9 3 5  9 5  9 5  

F a x  0 6 1  9 3 5  9 5  9 6  

s e k r e t a r i a t @ z i e f e n . c h  
w w w . z i e f e n . c h  

 

Nützliche Telefonnummern 

Gemeindeverwalter 
Lars Silfverberg,  Tel. 061 935 95 92  

Finanzen 
Andrea Schäublin, Tel. 061 935 95 91 

Einwohnerdienste 
Philippe Klaus  Tel. 061 935 95 90 

KV-Lernende 
Mandy Thommen, Tel. 061 935 95 94 

 

Redaktionsschluss 

nächste Ausgabe: 

20. Juni 2012, 12.00 Uhr 

schwarzweiss 

Inserat    1 Seite  Fr. 120.00 

Inserat 1/2 Seite Fr. 60.00 

Inserat 1/4 Seite Fr. 30.00 

farbig 

Inserat    1 Seite  Fr. 180.00 

Inserat 1/2 Seite Fr. 90.00 

Inserat 1/4 Seite Fr. 45.00 

 

Schalterstunden 

der Gemeinde Ziefen 

Montag - Freitag 09.00 - 11.30 Uhr 

Montagnachmittag 15.00 - 17.00 Uhr 

Mittwochnachmittag 15.00 - 18.00 Uhr 

 
Termine ausserhalb der Öffnungszeiten 

nach Vereinbarung 

 

Sprechstunde 

Nach telefonischer Vereinbarung m 

mit Gemeindepräsidentin  

Christine Brander,  Tel. 061 931 11 26 

 

 



 

Schalterstunden Pfingsten 
 

Der Schalter der Gemeindeverwaltung ist geschlossen am: 

Montag, 28. Mai 2012 (Pfingstmontag) 

 

 

 

Dankeschön den BrunnenbetreuerInnen 

Für den wunderschönen Brunnenschmuck  

anfangs Mai an unseren Dorfbrunnen möchte 

der Gemeinderat den BrunnenbetreuerInnen 

ganz herzlich danken, trägt dieser doch zur  

Verschönerung des Dorfbilds bei. 

Aus der Bevölkerung haben wir ebenfalls viele 

positive Rückmeldungen erhalten. Die  

Einwohnerschaft hat sich sehr über die liebevolle 

Schmückung der Dorfbrunnen gefreut. 

 

Achtloses liegen lassen von Abfällen 

auf den Spielplätzen 

Der Spielplatz sollte ein Treffpunkt für kleine Kin-

der und ihre Eltern sein, auf dem die Kinder ohne 

Bedenken spielen können. Leider wurden in 

letzter Zeit vermehrt Alkoholflaschen und Zigaret-

tenstummel auf den Spielplätzen aufgefunden. 

Diese sind nicht nur unangenehm für die Eltern, 

sondern stellen auch eine Gefahr für die spielen-

den Kinder dar. Wir bitten alle Benutzer der 

Spielplätze, darum ihre leeren Flaschen und 

Zigarettenstummel im dafür vorgesehenen Ab-

falleimer zu entsorgen.  

 

Helfen Sie bitte alle mit, damit die Spielplätze 

sauber und Kinderfreundlich bleiben! 

 

Wahl Gemeindepräsidium 

Am 17. Juni 2012 wird das Gemeindepräsidium 

neu gewählt. Gemeindepräsidentin Christine 

Brander kandidiert für eine weitere Amtsperiode. 

Wählbar ins Gemeindepräsidium sind alle  

gewählten Gemeinderatsmitglieder. 

 

Gesamterneuerungswahl Rechnungs- und Ge-

schäftsprüfungskommission (RGPK), Orts- und 

Sekundarschulrat    

 

Am 17. Juni 2012 findet die Gesamterneue-

rungswahl für die Rechnungs- und Geschäftsprü-

fungskommission, den Schul- und Sekundarschul-

rat statt. In der RGPK und im Schul- und Sekun-

darschulrat ist jeweils 1 Sitz vakant. 

Alle bisherigen Kandidaten stellen sich zur Wie-

derwahl. 

Wählbar sind aber alle Ziefner Stimmberechtig-

ten. Interessierte melden sich bei Gemeindever-

walter Lars Silfverberg, Tel. 061 935 95 92. 

 

 

Rechnung 2011 Einwohnergemeinde 

Der Gemeinderat hat die Rechnung 2011 der 

Einwohnergemeinde zuhanden der Einwohner-

gemeindeversammlung und zur Prüfung durch 

die RGPK verabschiedet. Sie schliesst bei  

Aufwendungen von Fr. 5'650'153.56 und Erträgen 

von Fr. 5'099194.21 mit einem Aufwandüber-

schuss von Fr. 550'959.35 (Budget 2011:  

Aufwandüberschuss von Fr. 76'340.00) 

 

Rechnung 2011 Bürgergemeinde 

Der Gemeinderat hat die Rechnung 2011 der 

Bürgergemeinde zuhanden der Bürger-

gemeindeversammlung und zur Prüfung durch 

die RGPK verabschiedet. Sie schliesst bei  

Aufwendungen von Fr. 213‘997.53 und Erträgen 

von Fr. 243‘713.55 mit einem Ertragsüberschuss 

von Fr. 29‘716.02 (Budget 2011: Ertragsüberschuss 

Fr. 51‘000.00). In der Forstwirtschaft resultiert ein 

Minus von Fr. 59‘217.02 (2010: Plus Fr. 4'894.45). 

Die Bürgerkommission hat an der Besprechung 

vom 16. April 2012 Kenntnis von der Rechnung 

2011 der Bürgergemeinde genommen. 

 

Vernehmlassung Fahrplan 2013:  

21. Mai bis 15. Juni 2011 

Auch in diesem Jahr findet wiederum eine 

 Fahrplanvernehmlassung statt. Ab 21. Mai 2012 

sind die Fahrplanentwürfe aller Linien des  

öffentlichen Verkehrs im Baselbiet für den  

Fahrplan 2013 (gültig ab Dezember 2012 im  

Internet publiziert. Gemeinden, Schulen und 

Verbände sowie die interessierte Bevölkerung 

sind eingeladen, dazu Stellung zu nehmen. Das 

Vernehmlassungsverfahren dauert vom 21. Mai 

bis  

15. Juni 2012 und ist unter folgender Adresse im 

Internet abrufbar: www.bl.ch/fahrplan. Die  

Stellungnahmen sollen – wenn immer möglich 

über das Formular im Internet bis spätestens  

15. Juni 2012 abgegeben werden. Später  

eintreffende Stellungnahmen können nicht mehr 

berücksichtigt werden. 

 

Budgeteingaben 2013 

Eingaben für das Budget 2013 sind bis spätestens 

30. Juni 2012 schriftlich, begründet und mit  

möglichst detaillierten Unterlagen dem 

Gemeinderat einzureichen. 

http://www.bl.ch/fahrplan


Achtung – junge Rehe, Hasen und Vögel 

Gemäss § 3 des Reglements über die Hundehal-

tung dürfen Hunde nicht unbeaufsichtigt laufen 

gelassen werden. Die HundehalterInnen haben 

dafür zu sorgen, dass weder Kulturland  

beeinträchtigt wird, noch die Anliegen des  

Wildschutzes verletzt werden. Während der 

Hauptsetz- und Brutzeit (April-Juli) sind alle  

Hunde, gross und klein, im Wald und an Wald-

säumen an der Leine zu führen. 

 

Geschwindigkeitskontrolle der Polizei BL,  

Verkehrssicherheit im April 2012 

Hauptstrasse, beide Fahrtrichtungen, 14. April 

2012 17.11 bis 18.56 Uhr, gemessene Fahrzeuge 

324, Übertretungen 42 (= 13.0%). 

 

Apéro für NeuzuzügerInnen  

Auch in diesem Jahr lädt der Gemeinderat die 

neu Zugezogenen herzlich zu einem Apéro ins  

Gemeindehaus ein und zwar vorgängig zum 

traditionellen Pizzaessen der Bachhüslifrauen am 

23. Juni 2012 um 16:30 Uhr. Die NeuzuzügerInnen 

sind mit separatem Schreiben eingeladen wor-

den. 

 

Aufhebung öffentliche Telefonkabine  

Nachdem die Swisscom der Gemeinde Ziefen 

die Kündigung des bisherigen Standortes bei der 

Post kommuniziert hat, konnte trotz intensiver 

Suche kein geeigneter neuer Standort im Dorf 

gefunden werden. Da die Telefonkabine in den 

letzten Jahren fast nicht mehr benutzt worden ist, 

hat sich der Gemeinderat für eine Aufhebung 

entschieden.  

 

Öffentliche Planauflage 

Plangenehmigungsverfahren für Starkstromanla-

gen. 

Projekt: 

 Transformatorenstation Hofmatt Ziefen 

 13.6 kV-Kabel zwischen den Transformato-

renstationen Hofmatt Ziefen und Kläranlage 

Reigoldswil – Einschlaufung in die neue TS 

Hofmatt Ziefen 

 13.6 kV-Kabel zwischen den Transformato-

renstationen Hofmatt Ziefen und Burenmatt 

Ziefen  

 

Die Gesuchunterlagen werden vom 15. Juni bis 

zum 14. Juli 2012 in der Gemeindeverwaltung 

Ziefen öffentlich aufgelegt. 

Einsprachen sind während der Auflagefrist beim 

Eidgenössischen Starkstrominspektorat, Planvor-

lagen, Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf  

einzureichen.  

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeideparte-

ment informiert betreffend „Gleichstellung der 

Ehegatten im Namens- und Bürgerrecht“  

 

Bundesrat setzt ZGB-Änderung auf den 1. Janu-

ar 2013 in Kraft 

 

Die Gleichstellung der Ehegatten im Namens- 

und Bürgerrecht rückt näher: Der Bundesrat hat 

die entsprechende Änderung des Zivilgesetz-

buches (ZGB) auf den 1. Januar 2013 in Kraft 

gesetzt. 

Die am 30. September 2011 vom Parlament 

verabschiedete Änderung des ZBG verwirklicht 

die Gleichstellung der Ehegatten im Bereich 

Name und Bürgerrecht. Damit wirkt sich die 

Eheschliessung grundsätzlich nicht mehr auf 

den Namen und das Bürgerrecht der Ehe-

schliessenden aus. Jeder Ehegatte behält sei-

nen Namen und sein Bürgerrecht. Die Brautleu-

te können aber anlässlich der Eheschliessung 

erklären, dass sie den Ledignamen der Braut 

oder des Bräutigams als gemeinsamen Famili-

ennamen tragen wollen. Die gleiche Möglich-

keit steht inskünftig auch gleichgeschlechtli-

chen Paaren offen, die ihre Partnerschaft ein-

tragen lassen.  

Das Kind verheirateter Eltern erhält entweder 

deren gemeinsamen Familiennamen oder – 

falls diese verschiedene Namen tragen – jenen 

ihrer Ledignamen, den sie bei der Eheschlies-

sung zum Namen ihrer gemeinsamen Kinder 

bestimmt haben. Sind die Eltern nicht miteinan-

der verheiratet, so erhält das Kind den Ledig-

namen der Mutter. Bei gemeinsamer elterlicher 

Sorge können die Eltern erklären, dass das Kind 

den Ledignamen des Vaters tragen soll.  

Das Übergangsrecht sieht vor, dass der Ehegat-

te, der vor Inkrafttreten dieser Änderung seinen 

Namen bei der Eheschliessung geändert hat, 

jederzeit auf dem Zivilstandsamt erklären kann, 

dass er wieder seinen Ledignamen tragen will. 

Wird eine solche Erklärung abgegeben, so kön-

nen die Eltern bis zum 31. Dezember 2013 erklä-

ren, dass ihr Kind den Ledignamen des Eltern-

teils erhält, der diese Erklärung abgegeben hat. 

Nicht miteinander verheiratete Eltern, welche 

die gemeinsame elterliche Sorge ausüben, 

können binnen Jahresfrist erklären, dass ihr Kind 

den Ledignamen des Vaters tragen soll. Hat 

das Kind das zwölfte Altersjahr vollendet, muss 

es einer Namensänderung zustimmen. Gleich-

geschlechtliche Paare, die vor Inkraftsetzung 

dieser Bestimmungen ihre Partnerschaft eintra-

gen liessen, können binnen Jahresfrist erklären, 

dass sie den Ledignamen der einen Partnerin 

oder des einen Partners als gemeinsamen Na-

men tragen wollen.  



 

Budget 2013 Budgeteingaben 2013 

Der Gemeinderat erinnert daran, dass Eingaben für das Budget 2013 bis spätes-

tens 30. Juni 2012 schriftlich, begründet und mit möglichst detaillierten Unterlagen 

einzureichen sind. Später eingegangene Budgetanträge werden nicht mehr be-

rücksichtigt. 

Einwohnergemeinde- 

versammlung 

Bitte vormerken: Einwohnergemeindeversammlung, Dienstag, 12. Juni 2012,  

20.00 Uhr, Kleine Turnhalle 

Einladung folgt. 

Dabeisein + Abstimmen = Mitbestimmen! 

Bürgergemeinde-

versammlung 

 

Bitte vormerken: Bürgergemeindeversammlung, Freitag, 21. Juni 2012, 19.30 Hol-

zenberg 

Einladung folgt 

Dabeisein + Abstimmen = Mitbestimmen! 

Abstimmungen und  

Wahlen 

17. Juni 2012 

Eidgenössische Abstimmungen 
 

 Volksinitiative vom 23. Januar 2009 „Eigene vier Wände dank Bausparen“ 

 Volksinitiative vom 11. August 2009 „Für die Stärkung der Volksrechte in der 

Aussenpolitik (Staatsverträge vors Volk)“ 

 Änderung vom 30. September 2011 des Bundesgesetzes über die Kranken-

versicherung (KVG) (Managed Care)  
 

Kantonale Abstimmungen 
 

 Das Gesetz vom 22. März 2012 über die Entlastung des Finanzhaushalts bis 

2014 (Entlastungsrahmengesetz)  

 Die Änderung der Kantonsverfassung vom 22. März 2012 über die Organisa-

tion der Gerichte (Gerichtsorganisation) 

 Die Änderung der Kantonsverfassung vom 22. März 2012 über den Verzicht 

auf die Führung des Amtsnotariats 

 Das Gesetz vom 22. März 2012 über den Verzicht auf die Führung des Amts-

notariats und über die Reorganisation der Behörden im Zivilrecht.  
 

Kommunale Wahlen 
 

 Wahl Gemeindepräsidium für die Amtsperiode vom 1. Juli 2012 bis 30. Juni 

2016. Für die Wahl stellt sich zur Verfügung: 
 

Christine Brander-Tschopp, bisher 
 

 Gesamterneuerungswahl von 5 Mitgliedern der Rechnungs- und  

Geschäftsprüfungskommission (RGPK) für die Amtsperiode vom 1. Juli 

2012 bis 31. Juli 2016. Für die Wahl stellen sich 4 Kandidaten zur Verfü-

gung: 
 

 Eddi Brander-Tschopp, bisher 

 Thomas Büchel-Kämpfer, bisher 

 Bruno Häfelfinger-Hug, bisher 

 Walter Steiner-Wagner, bisher 
  

 Weitere Kandidaturen sind der Gemeindeverwaltung zu melden! 
 

 Gesamterneuerungswahl von 5 Mitgliedern des Ortsschulrats Ziefen für die 

Amtsperiode vom 1. August 2012 bis 31. Juli 2016. Für die Wahl stellen sich 

2 Kandidatinnen und 1 Kandidat zur Verfügung: 
 

Madlaina Gaillard-Gapp, bisher  

 Ruth Wüthrich-Walser, bisher 

 Rudolf Zurfluh-Recher, bisher 

 

 Weitere Kandidaturen sind der Gemeindeverwaltung zu melden! 

 

 



 Erneuerungswahl von 1 Mitglied des Sekundarschulrats Reigoldswil für die 

Amtsperiode vom 1. August 2012 bis 30. Juni 2013. Für die Wahl stellt sich 1 

Kandidatin zur Verfügung: 
 

Sabine Ott-Wolf, bisher 

 

Stimmrechtsausweise 

In der Broschüre Politische Rechte ist unter § 4 festgehalten: die Gemeinde hat 

allen Stimmberechtigten spätestens drei und frühestens vier Wochen vor dem 

Abstimmungstag bzw. spätestens bis zum zehnten Tag vor dem Wahltag einen 

Stimmrechtsausweis zuzustellen. Wer den Stimmrechtsausweis nicht erhalten hat, 

muss diesen bis zum fünften Vortag vor der Abstimmung/Wahl auf der Gemein-

dekanzlei verlangen.  

Bei brieflicher Stimmabgabe bitte beachten: 

- Anleitung auf der Rückseite des Stimmrechtsausweises unbedingt beachten 

- Der Stimmrechtsausweis muss auf der Vorderseite unterschrieben werden 

 

Das Stimmrecht-Couvert inkl. Stimmrechtsausweis (Einlegekarte) muss bis 

spätestens  

Samstag, 16. Juni 2012, 17.00 Uhr 

bei der Gemeindeverwaltung eintreffen. 

Sammeldaten 

2012 

Karton, Styropor und 

Bauschutt 

Zeit: 09.00 bis 12.00 Uhr 

Ort: Werkhof 

Samstag, 26. Mai 2012 Samstag, 28. Juli 2012 

Samstag, 30. Juni 2012 

 

Mitteilungsblatt 

2012 

Erscheinungsdatum Redaktionsschluss (jeweils 12.00 Uhr) 

Freitag, 29. Juni 2012 Mittwoch, 20. Juni 2012 

Freitag, 27. Juli 2012 Mittwoch, 18. Juli 2012 

Freitag, 31. August 2012 Mittwoch, 22. August 2012 

Freitag, 28. September 2012 Mittwoch, 19. September 2012 

Freitag, 26. Oktober 2012 Mittwoch, 17. Oktober 2012 

Freitag, 30. November 2012 Mittwoch, 21. November 2012 

Freitag, 21. Dezember 2012 Mittwoch, 12. Dezember 2012 

 Wir bitten Sie, den Redaktionsschluss unbedingt einzuhalten. Zu spät einge-

 reichte Inserate können nicht mehr berücksichtigt werden! 

Gesamthärte 

Trinkwasser 

Messdatum: 14.05.2012 – Leitungswasser 

Deutscher Härtegrad: > 10° d / Französischer Härtegrad: > 18° f 

Verein Tagesfamilien  

Oberes Baselbiet 

Die Gemeinde Ziefen ist Mitglied des Vereins Tagesfamilien Oberes Baselbiet 

(VTOB). Der Verein rekrutiert Tagesfamilien und tritt als Vermittler zwischen den Ta-

gesfamilien und den Tageskindern bzw. deren Eltern auf. Weitere Informationen 

erhalten Sie bei der Geschäftsstelle Liestal, Gasstrasse 25, 4410 Liestal, Tel. 061 902 

00 40 oder unter ww.vtob.ch. 

Fernsehgenossenschaft Störungsnummer: 061 821 00 10 

Programmlisten: 

www.ziefen.ch  Allgemeine Angaben  Fernsehgenossenschaft 

Regionale 

Vormundschaftsbehörde 

Die Regionale Vormundschaftsbehörde beider Frenkentäler Frau Mina Lexow,  

Präsidentin und Frau Yvonne Violetti, Sekretariat sind erreichbar jeweils: 

 

Montag - Freitag 09.00 bis 11.30 Uhr 

 

Adresse: Regionale Vormundschaftsbehörde beider Frenkentäler 

 Bündtenweg 40, Postfach, 4434 Hölstein 

Telefon 061 951 21 25 

Fax 061 951 21 24 

 



Regionaler Sozialdienst 

Reigoldswil 

 

 

Der Regionale Sozialdienst Reigoldswil (Herr Marcel Ineichen) ist erreichbar jeweils 

am: 

 

Montag 08.00 bis 11.30 Uhr 14.00 bis 18.00 Uhr 

Dienstag 08.00 bis 11.30 Uhr 

Mittwoch 14.00 bis 16.00 Uhr 

Donnerstag 08.00 bis 11.30 Uhr 

 

Telefon 061 945 90 17 

E-Mail sozialdienst@reigoldswil.bl.ch 

Sprechstunden nach telefonischer Vereinbarung. 

 

 

 
 

Aufgrund wiederkehrender Anfragen betreffend 

Anpflanzungen, Grenzabständen etc. verweisen 

wir gerne auf nachfolgenden Auszug: 

 

 

 

Gesetz über die Einführung des Zivilgesetzbuches (EG ZGB) 

 
SGS 211 || GS 36.0153 || Vom 16. November 2006(1) || In Kraft seit 1. August 2007 ||  
Inkrafttreten der letzten Änderung: 1. Mai 2008 
 
Der Landrat des Kantons Basel-Landschaft, gestützt auf Artikel 52 Schlusstitel des Schweizerischen Zivilge-
setzbuches vom 10. Dezember 1907(2) und des Bundesgesetzes vom 18. Juni 2004(3) über die eingetragene 
Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz) und § 63 Absatz 1 der Verfassung des 
Kantons Basel-Landschaft vom 17. Mai 1984(4), beschliesst: 
 
 

Sechster Teil: Sachenrecht 
 
C. Nachbarrecht 
 

§ 128 Grabungen und Bauten 
In Bezug auf Grabungen, Aufschüttungen und Bauten sind die Vorschriften des Raumplanungs- und Bauge-
setzes vom 8. Januar 1998(31) anzuwenden. 
 
 

§ 129 Nachbarliche Zutrittsrechte 
1 Die Nachbarschaft hat das Betreten oder die vorübergehende Benützung ihres Grundstückes zu dulden, 
soweit es für die Errichtung oder den Unterhalt von Bauten, Einfriedigungen und anderen Anlagen längs der 
Grenze unumgänglich ist. 
2 Ebenso darf für den Unterhalt oder die Reinigung von Zisternen, Brunnen, Leitungen und dergleichen das 
Leitungsgelände vorübergehend betreten oder benützt werden. 
3 Wer ein solches Recht ausüben will, muss der Nachbarschaft oder der Eigentümerschaft des Leitungsge-
ländes sein Vorhaben rechtzeitig und gehörig anzeigen und einen allfälligen Schaden ersetzen. 
 
 

§ 130 Einfriedungen 
1 Grünhecken dürfen gegen den Willen der nachbarlichen Grundeigentümerschaft nicht näher als sechzig 
Zentimeter von der Grenze und nicht höher als ihre dreifache Distanz von derselben gehalten werden. 
2 Für andere Einfriedungen gelten die Bestimmungen des Raumplanungs- und Baugesetzes vom 8. Januar 
1998(32) (RBG). 
 
 

mailto:sozialdienst@reigoldswil.bl.ch
http://www.baselland.ch/docs/recht/sgs_2/211.0.htm#N_1_#N_1_
http://www.baselland.ch/docs/recht/sgs_2/211.0.htm#N_2_#N_2_
http://www.baselland.ch/docs/recht/sgs_2/211.0.htm#N_3_#N_3_
http://www.baselland.ch/docs/recht/sgs_2/211.0.htm#N_4_#N_4_
http://www.baselland.ch/docs/recht/sgs_2/211.0.htm#N_31_#N_31_
http://www.baselland.ch/docs/recht/sgs_2/211.0.htm#N_32_#N_32_


§ 131 Pflanzen 
1 Zwergobstbäume, andere Gartenbäume, Ziersträucher, kleine Zierbäume sowie Reben dürfen nicht näher 
als einen halben Meter von der Nachbargrenze entfernt gepflanzt werden. 
2 Einzelne Waldbäume, grosse Zierbäume (wie Pappeln, Kastanienbäume und dergleichen), sowie Nuss-
bäume dürfen auf öffentlichen Plätzen und in privaten Gartenanlagen um Wohnhäuser nicht näher als sechs 
Meter von der Nachbargrenze entfernt gepflanzt werden. 
3 Obstbäume (Äpfel, Birnen, Kirschen usw.) dürfen in offenem Land und gegenüber Reben nicht näher als 
sechs Meter, in offenen Baumgärten und Pflanzplätzen nicht näher als zwei Meter von der Nachbargrenze 
entfernt gepflanzt werden. 
4 Überragende Äste und eindringende Wurzeln fruchttragender Bäume hat die Nachbarschaft, soweit sie 
dadurch in der Benützung ihres Landes nicht gehindert wird, zu dulden. Sie hat aber ein Recht auf die an 
den überragenden Ästen wachsenden Früchte (Anries). 
 

§ 132 Wald 
1 Soweit Wald an Wald grenzt, ist die Marchlinie auf einen halben Meter nach jeder Seite hin offen zu halten. 
Dieser Abstand gilt auch für Neuanpflanzungen von Wald gegenüber bestehendem Wald einer anderen 
Eigentümerschaft. 
2 Soweit Wald an Kulturland grenzt, ist für neue Waldanlagen auf bisher landwirtschaftlich genutztem Boden 
ein Abstand von sechs Metern von den Nachbargrundstücken, gegenüber Reben ein solcher von zehn Me-
tern einzuhalten. 
 

§ 133 Abweichende Vereinbarungen, Klage auf Beseitigung 
1 Im Einverständnis mit der Nachbarschaft kann von den Abstandsvorschriften gemäss § 130 und § 131 die-
ses Gesetzes abgewichen werden. Diese Vereinbarungen bedürfen zur Gültigkeit der öffentlichen Beurkun-
dung und der Eintragung als Dienstbarkeit im Grundbuch. 
2 Klagen auf Beseitigung bzw. Zurücksetzung von neu gepflanzten Bäumen können nur während zehn Jah-
ren seit der Pflanzung angehoben werden. 
 

§ 134 Bäume längs öffentlicher Strassen und Plätze 
1 Gegenüber Kantons- und Gemeindestrassen soll die Entfernung der Bäume vier Meter vom Strassenrand 
betragen; Ausnahmen können durch die Bau- und Umweltschutzdirektion bzw. durch den Gemeinderat 
gestattet werden. Der Strassenverkehr darf in keiner Weise beeinträchtigt werden. 
2 Kanton und Gemeinden sind berechtigt, öffentlichen Strassen und Plätzen entlang Bäume zu pflanzen, 
auch wenn die in § 131 und § 132 dieses Gesetzes vorgeschriebenen Abstände von den Nachbargrundstü-
cken nicht vorhanden sind. 
 

§ 135 Fahr- und Wenderecht für landwirtschaftliche Maschinen 
1 Sofern es aufgrund der örtlichen Situation notwendig ist, ist es auf offenem Feld für die landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung (pflügen, säen, ernten usw.) gestattet, das anstossende Grundstück auf der Längsseite mit 
landwirtschaftlichen Maschinen zu befahren und mit diesen an der Schmalseite des Nachbargrundstücks auf 
einem Abschnitt bis zu dreieinhalb Meter zu wenden. 
2 Dieses Fahr- und Wenderecht ist in einer Weise und zu einer Zeit auszuüben, dass möglichst wenig 
Schaden entsteht. 
 

§ 136 Winterweg 
1 Das Winterwegrecht besteht, wenn nicht besondere Verträge etwas Abweichendes festsetzen, von Mitte 
November bis Mitte März. 
2 Es ist in einer Weise und zu einer Zeit auszuüben, dass möglichst wenig Schaden entsteht. 
 

Fragen? 
 
Diese beantworten Ihnen gerne: 
 
 

 Gemeinderat Patrick Vögtlin,  079 208 07 63 
 

 Gemeindeverwalter Lars Silfverberg,  061 935 95 92 
 
 



 

 

 

 

Rasenmähen über die Mittagszeit oder am späten Abend /  

Mottfeuer im Siedlungsgebiet 
 

Immer wieder wird der Gemeinderat gebeten, bei Einwohnerinnen und Einwohnern zu intervenie-

ren, welche ihren Rasen über die Mittagszeit oder am späten Abend mähen. Die Gemeinde Ziefen 

hat bisher kein Polizeireglement, in welchem z.B. die Zeiten für das Rasenmähen geregelt werden 

könnten. Der Gemeinderat möchte auch kein solches Reglement vorlegen, da er der Meinung ist, 

dass der gesunde Menschenverstand und die Rücksichtnahme auf den Nachbarn nicht durch ein 

Reglement erzwungen werden kann. Deshalb der Aufruf an alle Einwohnerinnen und Einwohner: 

Nehmen Sie bitte Rücksicht auf Ihre Nachbarn und verzichten Sie auf das Rasenmähen während 

der Mittagszeit (12.00 – 13.30 Uhr) oder am späten Abend  und wenn jemand trotzdem seinen Ra-

sen zu einer „unmöglichen“ Zeit schneidet, nehmen Sie bitte mit dem Nachbarn bzw. der Nachba-

rin Kontakt auf und teilen Sie Ihr Missfallen direkt und höflich mit. Vielleicht war sich 

der Nachbar über die unerwünschte Störung gar nicht bewusst. 

 

Betreffend Verbrennen von Abfällen wird darauf hingewiesen, dass gemäss § 20 

der Verordnung zum Umweltschutzgesetz keine organischen Abfälle im Siedlungs-

gebiet verbrannt werden dürfen. Darunter fallen auch Holzabfälle, Baumschnitt 

etc. 

 

 

SBB Tageskarten Gemeinde 
 

Die Gemeinde Ziefen bietet zwei unpersönliche SBB - Generalabonnemente 

(Tageskarten-Gemeinde) der zweiten Klasse an. Die Tageskarte ermöglicht die freie 

Fahrt auf allen Strecken der SBB, RhB, Städtischen Verkehrsbetriebe und Postautos 

sowie den meisten konzessionierten Privatbahnen und vielen Schiffsbetrieben der 

Schweiz NEU per 1. Dezember 2011 für Fr. 35.--/Karte (Auswärtige Fr. 40.--/Karte). 

Reservationen werden frühestens 90 Tage (Auswärtige 14 Tage) vor dem Reisedatum 

entgegengenommen. Sie können telefonisch, am Schalter oder online via Internet 

(www.ziefen.ch) erfolgen. 

Die Tageskarten Gemeinde können ausschliesslich am Schalter der Gemeindeverwaltung be-

zogen werden. Eine Zustellung der Tageskarten per Post ist nicht möglich. Es können pro Bestellung 

Tageskarten für maximal 2 aufeinander folgende Tage erworben werden.  

Ein Umtausch der gekauften Tageskarten oder eine Rückerstattung des Kaufpreises ist aus-

geschlossen. Für reservierte, aber nicht bezogene oder benutzte Tageskarten ist der volle Preis zu 

entrichten. 

Pro Tageskarte und Benützungstag wird eine Gebühr von Fr. 35.-- (Auswärtige  

Fr. 40.--) erhoben. Der Betrag ist beim Bezug der Karte bar am Schalter zu ent-

richten. 

Bitte beachten Sie, dass wir nur über 2 Karten pro Tag verfügen. Somit gilt  

"Dr Gschnäller isch dr Gschwinder".  

 

 



 

Wie komme ich als Schweizer Bürgerin oder Schweizer Bürger, ausser telefonisch, rasch, einfach 
und bequem zu einem neuen Schweizerpass? 
 
Indem Sie den neuen Ausweis oder die neuen Ausweise (Pass und IDK als Kombi) via der Internetplattform 
www.schweizerpass.ch beantragen. 
 
Aufgrund der wieder stark zunehmenden Nachfrage nach Schweizer Reisedokumenten, sind die Telefone 
beim kantonalen Passbüro zum Teil bereits heute während mehreren Stunden ununterbrochen besetzt, was 
längere Wartezeiten oder mehrmaliges Anrufen bedeuten kann. 
 
Erfahrungsgemäss wird sich diese Situation auf die Hauptreisezeit hin noch wesentlich verschärfen und zu 
unliebsamen Telefonstaus führen. 
 
Die Vorteile der Ausweisbestellung via Internet liegen klar auf der Hand. Sie können während 24 Stunden 
an 7 Tagen in der Woche den Ausweis oder die Ausweise einfach und bequem bei 
www.schweizerpass.ch beantragen, ohne längere Wartezeiten oder gar mehrmaliges Anrufen in Kauf 
nehmen zu müssen.  
 
Das Passbüro garantiert, dass alle Internetanträge, die bis 16.00 Uhr eintreffen, am selben Tag (ausser 
Wochenende) verarbeitet werden. Sie erhalten dann eine E-Mail als Bestätigung der Ausweisbestellung und 
anschliessend, nach Prüfung der Daten, einen Link, wo Sie wiederum bequem und einfach sowie ohne zeit-
liche Einschränkung den Termin für die Aufnahme der biometrischen Daten selbst buchen können. 
 
Nutzen Sie diese einfache und von den Büroöffnungszeiten unabhängige Art der Ausweisbestellung! Herzli-
chen Dank. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Welcher Arzt hat Dienst? 
 
Die Ärztinnen und Ärzte bieten einen Notfalldienst an, welcher 24 Stunden am Tag und 7 Tage in der Wo-

che abdeckt. Die Einwohnerinnen und Einwohner der beiden Frenkentäler haben also die Gewähr, dass 

immer eine Ärztin oder ein Arzt erreichbar ist – auch wenn das nicht immer der Hausarzt ist. Beim Anruf in 

der Praxis der Hausärztin gibt ein Tonband die Nummer des diensttuenden Arztes an, ausserdem erhielten 

die Gemeindeverwaltungen, Altersheime, Apotheken, Spitäler, die Polizei etc. eine Liste, welcher Arzt an 

jenem bestimmten Tag Dienst tat. 

 

Ein Wechsel im Dienstplan war immer mit grossen Umtrieben verbunden (über 40 zu benachrichtigende 

Stellen!) und konnte üblicherweise in den Gemeindeblättern nicht mehr berücksichtigt werden, was 

manchmal zu Verwirrung und Verärgerung führte. Wir haben deshalb in den letzten Monaten erfolgreich 

ein neues System im Notfalldienst erprobt, wobei der Telefonbeantworter in einer Praxis immer auf die Me-

dizinische Notrufzentrale Basel (061 261 15 15) verweist. Dort wird 24 Stunden im Tag während 7 Tagen in der 

Woche der Anruf von einer Krankenschwester entgegengenommen, welche zusätzlich zur kompetenten 

Beratung auch die Möglichkeit hat, den Anrufer direkt mit dem diensttuenden Arzt zu verbinden. 

 

Deshalb wird die Dienstliste nicht mehr veröffentlicht, nur noch die Medizinische Notrufzentra-

le Basel und die beteiligten Ärzte werden sie erhalten. Wenn jemand ärztliche Hilfe sucht, soll 

sie zuerst den Hausarzt/die Hausärztin anrufen. Falls er/sie nicht erreichbar sein sollte, die 

Medizinische Notrufzentrale Basel (061 261 15 15) – dort kann übrigens auch der Notfall-

Zahnarzt und die diensttuende Apotheke erfragt werden. Der Verein für Ärztinnen und Ärzte 

beider Frenkentäler (VaeF) hat vor wenigen Wochen eine Website in Betrieb genommen 

(www.vaef.ch), welche bereits jetzt interessante Informationen anbietet und in den kom-

menden Monaten ausgebaut wird. Sie bietet auch die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit 

den Ärztinnen und Ärzten und soll zu einem Forum für Gesundheitsbelange im Bezirk Walden-

burg werden. Der VaeF freut sich über jeden Besuch und vor allem über jeden Komment 

http://www.vaef.ch/


 

 

 

 

 

 

 

 

 Fundbüro 

 gefunden: Blaue Brille (silbernes Brillenetui)  

 Fundort: Ziefen 

 abgegeben am: 11.05.2012 

 abzuholen: Gemeindeverwaltung  

 

 

 

 

 

Einwohnerstatistik der Gemeinde Ziefen per 21. Mai 2012 

 

 Männer Frauen Total 

Schweizer Ausländer Schweizer Ausländer Schweizer Ausländer 

Erwachsene 559 48 573 52 1132 100 

Kinder 166 5 147 17 312 23 

Alle 725 53 720 69 1444 123 

Total 778 789 1567 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mutationen Einwohnerkontrolle / Zivilstandsnachrichten 

Zuzüge* 

Rüede Remo, Hauptstrasse 79  

 

Wegzüge* 

Spitteler Regula, Im Rebacker 7 

Affentranger Ines, Hauptstrasse 48 

Eigenmann Caroline mit Céline, Hauptstrasse 50 

Eigenmann Jan, Hauptstrasse 50 

Lüdi Daniel, Hauptstrasse 50 

 

Geburten* 

19. April Tschopp Dana Ladina 

 Bündtenweg 14 

 Sohn des Tschopp, Percy und der Tschopp-Schmid, Anna 

 

 

Gemäss Datenschutzgesetz ist die Gemeinde verpflichtet, die Zustimmung zur Publikation einzuholen. Bitte beachten Sie deshalb, 

dass wir die Wünsche zur Nichtpublikation entsprechend berücksichtigen. 



 

Baubewilligungen 

Baugesuch Nr. 1975/2011 

Gesuchsteller/in Mermet & Burckhardt Architekten AG, Hardstrasse 45, 4020 Basel 

Projekt Umbau und Sanierung, Parz. 486, Hauptstrasse 100, 4417 Ziefen  

Projektverfasser/in Gesuchsteller/in 

 

Baugesuch Nr. 0010/2012 

Gesuchsteller/in Einwohnergemeinde Reigoldswil 

Projekt Ausweichbuchten, Parzellen 811, 1041, 1047, Seewenstrasse, 4418 Reigoldswil 

Projektverfasser/in Sutter Ingenieur- und Planungsbüro AG, Hooland 10, 4424 Arboldswil 

 

Baugesuch Nr. 0161/2012 

Gesuchsteller/in Rudin-Blättler Martin, Hof Rosacher, 4417 Ziefen 

Projekt Photovoltaikanlage, Parzelle 740, Hof Rosacher, 4417 Ziefen 

Projektverfasser/in Gesuchsteller/in 

 

Baugesuch Nr. 2192/2011 

Gesuchsteller/in Rubitschung Aaron und Schäublin Andrea, Hauptstrasse 71, 4417 Ziefen 

Projekt Zweckänderung: alt Schopf in neu Pferdestall / Anbau Unterstand, Parz. 47, Hauptstrasse, 4417 Ziefen 

Projektverfasser/in Gesuchsteller/in 

 

 

 
 

Baugesuche 

Bitte beachten: sämtliche Baugesuche werden jeweils bei Durchführung der Planauflage im Aushängekasten 

vor dem Gemeindehaus publiziert (mit Angabe Einsprachefrist). Die Baugesuche können von allen Einwohne-

rinnen und Einwohnern während der Schalterstunden auf der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. 

Baugesuch Nr. 0884/2012 

Gesuchsteller/in Tillots Pharma AG, Baselstrasse 15, 4310 Rheinfelden  

Projekt Anbau Technikraum, Parzelle 2106, Hauptstrasse 27, Ziefen 

Projektverfasser/in Heimgartner Marcel, Birkenstrasse 43, 4055 Basel 

Handänderungsanzeigen 

Ziefen 04. Mai 2012 

Mutation 1240, Kauf von Parz. 1859: 575 m2 Acker, Wiese, Weide, Gartenanlage, Sevogel, Sevogelweg, bilden die neue 

Parz. 2507. Veräusserin in GE: Erbengemeinschaft Philipp Alder-Graf (Alder-Schneiderhan Claudius Philipp, Liestal; Staub-

Alder Salome Elisabeth, Binningen; Baumann-Alder Monica Johanna, Ziefen; Alder-Berkem Dominik, Thonex), Eigentum seit 

01.07.1997. Erwerberin: Müller Hedwig Susanna, Ziefen. 

 

 10. Mai 2012 

Urteil. Parz. 336: 481 m2 mit Wohnhaus mit Unterstand Nr. 34, Lupsingerstrasse, übrige befestigte Fläche, Gartenanlage 

„Rank“; Parz. 2454: 263 m2, Acker, Wiese, Weide, Gartenanlage „Rank“, hievon je ME-Anteil. Veräusserer: Szeidler Bela, 

Münchenstein, Eigentum seit 12.7.2005. Erwerberin: Szeidler Monika Danielle, Ziefen 

 

Kauf. Parz. 2565: 400 m2, Acker, Wiese, Weide „Diegmatt“. Veräusserin in GE: Erbengemeinschaft Rippas-Rudin Wilhelm 

(Rippas-Rudin Lisette Bertha, Ziefen; Thommen-Rippas Gertrud Bertha, Ziefen; Rippas Liselotte, Birsfelden; Rippas-Lüthy Wil-

helm Claudius, Winterthur; Wyttenbach-Rippas Alice, Arboldswil; Rippas Hedwig Franziska, Aarau), Eigentum seit 2.2.2001. 

Erwerberin zu GE: Einf. Gesellschaft 530 OR (Ibraimi Enver, Bubendorf; Ibraimi-Ahmedi Spritime, Bubendorf)  

 

Mutation 1236, Kauf von Parz. 1892: 530 m2 Gartenanlage „Fürhäupte“, bildend die neue Parz. 2500. Veräusserin: Einwoh-

nergemeinde Ziefen, Eigentum seit 04.07.1984. Erwerberin zu GW: Einf. Gesellschaft 530 OR (Castelli Francesco, Ziefen; Cas-

telli-Bühlmann Michelle, Ziefen)  

 

Kauf Parz. 1892: 729 m2 , Gartenanlage „Fürhäupte“. Veräusserin: Einwohnergemeinde Ziefen, Eigentum seit 4.7.1984. Erwer-

ber zu GE: Einf. Gesellschaft 530 OR (Schaller Adrian, Liestal; Schaller-Tschopp Carole, Liestal) 

 

Grundbuchamt Liestal 



  

 

Veranstaltungskalender 

Angaben ohne Gewähr 
 

Wir bieten Ziefner Vereinen/Gruppen die Möglichkeit, ihre Veranstaltungen für die nächsten Monate, d.h. im Voraus im Mitteilungsblatt der 

Gemeinde zu publizieren. Ihren Text (1-Zeiler wie unten) reichen Sie bitte laufend schriftlich zuhanden der Redaktion Mitteilungsblatt ein. 
 

Di 29. Mai 09.00 – 10.00 Uhr Muki-Turnen, Frauenverein Kleine Turnhalle 

Di 29. Mai 10.00 – 11.00 Uhr Muki-Treff,  Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 

Fr 01. Juni Ab 11.00 Uhr Brotverkauf, Bachhüslifrauen Bachhüsli 

So 03. Juni Ab 10.30 Uhr Kirchgemeindeversammlung, Ref. Kirchge-

meinde Ziefen-Lupsingen-Arboldswil 

Kirche St. Blasius, 

Ziefen 

Mo 04. Juni Ab 13.00 Uhr Vereinswanderung Chaltbrunnental nach 

Grellingen, Frauenverein Ziefen 

Velounterstand 

Schulhaus Eien 

Di 05. Juni 09.00 – 10.00 Uhr Muki-Turnen,  Frauenverein Kleine Turnhalle 

Di 05. Juni 10.00 – 11.00 Uhr Muki-Treff,  Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 

Di 05. Juni 12.00 – 14.00 Uhr Mittagstisch, Frauenverein Mehrzweckraum 

und Schulküche 

Fr 08. Juni 09.30 – 11.30 Uhr Mütter- und Väterberatung Primarschulhaus 

(2. Stock) 

Fr 08. Juni  Grümpelturnier Bubendorf Bubendorf 

Sa 09. Juni  Grümpelturnier Bubendorf Bubendorf 

So 10. Juni  Grümpelturnier Bubendorf Bubendorf 

So 10. Juni 14.00 – 17.00 Uhr Dorfmuseum Ziefen, Ausstellung 2012 Dorfmuseum 

Di 12. Juni 09.00 – 10.00 Uhr Muki-Turnen,  Frauenverein Kleine Turnhalle 

Di 12. Juni 10.00 – 11.00 Uhr Muki-Treff,  Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 

Di 19. Juni 09.00 – 10.00 Uhr Muki-Turnen,  Frauenverein Kleine Turnhalle 

Di 19. Juni 10.00 – 11.00 Uhr Muki-Treff,  Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 

Di 19. Juni 12.00 – 14.00 Uhr Mittagstisch, Frauenverein Mehrzweckraum 

und Schulküche 

Mi 20. Juni 19.30 – 22.00 Uhr Monatsübung, Samariterverein Reigoldswil 

Fr 22. Juni 15.00 - 17.00 Uhr Mütter- und Väterberatung Primarschulhaus 

2. Stock 

Fr 22. Juni Ab 18.00 Uhr Ziefner Open Air Disco  Chrüzholz Ziefen 

Sa 23. Juni 14.00 – 16.30 Uhr Exkursion „Neophyten“, Natur- und Vogel-

schutzverein Ziefen 

Gemeindehaus Zie-

fen 

Di 26. Juni 09.00 – 10.00 Uhr Muki-Turnen,  Frauenverein Kleine Turnhalle 

Di 26. Juni 10.00 – 11.00 Uhr Muki-Treff,  Frauenverein Primarschulhaus 

(2. Stock) 

Sa 30. Juni 09.00 - 12.00 Uhr Papier-, Karton-, Styropor- und Bauschutt-

sammlung 

Werkhof 

Schulferien  

30.06.2012 – 12.08.2012 Sommerferien 

29.09.2012 – 14.10.2012 Herbstferien 

22.12.2012 – 02.01.2013 Weihnachtsferien 

09.02.2013 – 24.02.2013 Fasnachtsferien 



  



  



  



  

 



  



  

 



  

 
 



  

 



  

 



  



  



  



  



  



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



  

 



  
 

 

 
  



  

 

 

 

 
  





  



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  



 

 
 

 
 

  

 

 

 

                 
 


